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Ehrenordnung 

des Kreissportbund Bautzen e.V. 

Der Kreissportbund Bautzen e.V. (nachfolgend KSB genannt) möchte die hohe 

gesellschaftliche Bedeutung des Ehrenamts im Sport würdigen und Personen und 

Organisationen auszeichnen, die ihre Kraft, ihre Zeit und ihre Fähigkeiten für das 

Gemeinwohl einsetzen und aktiv an der Gestaltung des organisierten Sports mitwirken. 

§ 1 Auszeichnungen

In Anerkennung dieser Verdienste können folgende Auszeichnungen verliehen werden: 

• Die Ehrenpräsidentschaft

■ Die Ehrenplakette

■ Die Ehrennadel

■ Die Ehrenmedaille

■ Die Vereinsjubiläumstafel

■ Ehrengabe

§ 2 Ehrenpräsidentschaft

Präsidenten des KSB, die sich um die Entwicklung des Sports im Landkreis Bautzen verdient 

gemacht haben, können vom Kreissporttag auf Vorschlag des Präsidiums zu 

Ehrenpräsidenten ernannt werden. 

§ 3 Ehrenplakette

Das Präsidium des KSB kann seine Mitgliedsvereine und -verbände sowie Persönlichkeiten 

außerhalb des organisierten Sports, für außergewöhnliche Leistungen in der Gestaltung des 

Sports im Landkreis Bautzen mit der Ehrenplakette des KSB auszeichnen. 

§ 4 Ehrennadel

Die Ehrennadel mit Urkunde wird in Gold, Silber und Bronze verliehen. Mit ihr werden 

ehrenamtliche Funktionäre in den Sportvereinen und -verbänden geehrt, die sich durch 

langjährige verdienstvolle Mitarbeit ausgezeichnet haben. 

Die Verleihung der Ehrennadel in Bronze setzt in der Regel eine 10-Jährige, in Silber eine 15-

Jährige und in Gold eine 20-Jährige ehrenamtliche Tätigkeit im Sportverein oder -verband 

voraus. 

Antragberechtigt sind die Mitgliedsvereine und -verbände des KSB sowie das Präsidium des 

KSB. 

Anträge auf diese Auszeichnung sind 10 Wochen vor der Würdigung beim KSB einzureichen. 

Das Präsidium des KSB entscheidet über die Anträge. 






